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RS OGH 1998/9/29 5Ob205/98b
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.09.1998

Norm

ABGB §1072

ABGB §1073

BauRG §6

Rechtssatz

Ein drittwirksamer Schutz des Baurechtsgebers vor spekulativen Veräußerungen des Baurechts durch den

Baurechtsnehmer läßt sich nach der geltenden Rechtslage nur durch ein verbüchertes Vorkaufsrecht des

Baurechtsgebers erreichen.
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